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Stellungnahme zur Eingabe der Stiftung zur Förderung von Kloster Bentlage und 
des Fördervereins Kloster Bentlage gegen die Aufforstung des Schürkamps an 
den Rat der Stadt Rheine vom 25.08.2021 
 
Der Rat der Stadt Rheine hat mit Sitzung vom 29.06.2021 beschlossen, eine Fläche 
in Bentlage gegen Zahlung einer Minderwertentschädigung aufzuforsten durch 
Nutzung einer für den Eigentümer genehmigten Aufforstung. Es handelt sich 
hierbei um eine Privatfläche. Die Aufforstungsgenehmigung vom Regionalforstamt 
Münsterland liegt dem Eigentümer bereits seit Anfang 2020 vor. Die Fraktion 
Bündnis 90 / Die Grünen hat gegen die Aufforstung des Schürkamps aus historisch 
kulturellen Gründen Einwände erhoben. Seitens der Verwaltung wurde Kontakt mit 
den Liegenschaften vom Kreis Steinfurt sowie der Naturschutzstiftung des Kreises 
aufgenommen um ggf. eine andere Lösung zu erzielen. Der Kreis Steinfurt kann 
keine geeignete Fläche zur Verfügung stellen. Die Naturschutzstiftung hat der Stadt 
ein Angebot gemacht, welches mit erheblichen Mehrkosten verbunden wäre.  
Mit demselben Landwirt werden ebenfalls weitere Lösungsvarianten geprüft. 
Hierzu wurden auch schon entsprechend Fachbehörden eingeschaltet. Eine 
abschließende Prüfung ist noch nicht erfolgt. 
 
Die Aufforstung Bentlage widerspricht nicht dem Flächennutzungsplan. Eine 
Flächennutzungsplanänderung ist für eine Waldumwandlung nicht erforderlich. 
Diese ist kein Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB, das BauGB ist darum nicht 
heranzuziehen. Einschlägig ist hier das Bundes- und Landesforstrecht. § 41 
Landesforstgesetz NRW bezieht sich auf die Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung. Eine ordnungsgemäße Abarbeitung der Landesbehörde wird 
vorausgesetzt. 
 
Die Verwaltung geht davon aus, dass die Aufforstungsgenehmigung rechtmäßig 
erteilt wurde. 
 
Die Untere Naturschutzbehörde könnte nach Antragsstellung eines 
Aufforstungsantrages an anderer Stelle evtl. eine Aufforstung auf eine 
Dauergrünlandfläche im Frühjahr/Frühsommer 2022 genehmigen.  Einer 
Zustimmung zu einer Ausnahme für die Umwandlung einer Dauergrünlandfläche ist 
an einige Bedingungen geknüpft. Voraussetzung ist neben der Genehmigung der 
UNB auch die Einigung mit dem Landwirt. Dieses längere Antragsverfahren setzt 
voraus, dass die Gewerbelandentwicklung nicht behindert wird.  
 
Weitere Voraussetzung ist, dass der Rat der Stadt Rheine den Weg der Verwaltung 
mit trägt, nach sinnvollen Alternativen zu suchen, die eine Aufforstung des 
Schürkamps durch Entwicklung von Dauergrünland ermöglicht und die Aufforstung 
an anderer geeigneter Stelle – ohne die Gewerbeentwicklungen zu blockieren oder 
zu verzögern. Von Mehrkosten ist dabei auszugehen. 
Sollten sich solche Möglichkeiten ergeben, würde die Verwaltung im Rahmen einer 
neuen Vorlage das Konzept dem Rat zur Entscheidung erneut vorlegen. 



Ansonsten wird die Fläche in Bentlage aufgeforstet und damit der Ratsbeschluss 
vom 29.06.2021 umgesetzt.  
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